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praktische informationen – hermesdeckungen spezial

 Obliegenheiten bei Lieferanten- und Finanzkreditdeckungen

beachtung von obliegenheiten: 
so wahren sie ihren 
entschädigungsanspruch 

Die Exportkreditgarantien (sog. Hermesdeckungen) schüt

zen Ihre Exportgeschäfte vor wirtschaftlichen und politi

schen Risiken eines Forderungsausfalls. Kommt Ihr aus

ländischer Geschäftspartner seinen Zahlungsverpflich

tungen nicht nach, können Sie einen Entschädigungs

anspruch gegenüber dem Bund geltend machen. Um 

diesen letztlich nicht zu gefährden, gilt es einige Verhal

tenspflichten („Obliegenheiten“) zu be achten, die sich 

aus den Allgemeinen und Besonderen Bedingungen der 

Exportgarantien ergeben. 

In Ergänzung zu dem Artikel „Entschädigungen“ aus die

ser Reihe Hermesdeckungen Spezial, in dem Sie Ant

worten auf häufig auftretende Fragestellungen zu den 

Entschädigungsvoraussetzungen bzw. zum Ablauf des 

Entschädigungsverfahrens finden, wollen wir an dieser 

Stelle besonders praxisrelevante Obliegenheiten näher 

erläutern. Dabei handelt es sich um keine erschöpfende 

Aufzählung aller zu beachtenden Einzelheiten; denn je 

des Geschäft verläuft anders. Um einen abschließenden 

Überblick über die je nach Absicherungsform relevanten 

Obliegenheiten zu gewinnen, empfehlen wir Ihnen, sich 

bereits möglichst frühzeitig mit den jeweils einschlägigen 

Allgemeinen Bedingungen (insbesondere §§ 15, 16 AB,  

s. Anhang) vertraut zu machen. Darüber hinaus können 

sich weitere Verhaltenspflichten aus den Besonderen Be 

 dingungen Ihrer Deckungsurkunde ergeben. Für vertie

fende Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mit

arbeiter der Euler Hermes Aktiengesellschaft gern zur 

Verfügung.

worauf ist bereits bei der beantragung  
einer exportkreditgarantie zu achten?

Die Übernahme der Exportkreditgarantien erfolgt auf 

Grundlage Ihrer Angaben über das abzusichernde Ge 

schäft sowie über die zur Risikobeurteilung erforder

lichen Daten. Eine Prüfung, ob Ihre Angaben richtig und 

vollständig sind, wird jedoch nicht bei der Antragsbear

beitung vorgenommen, sondern erst in einem etwaigen 

späteren Entschädigungsverfahren. Dementsprechend 

sind Sie für die Richtigkeit und Vollständigkeit Ihrer An 

gaben allein verantwortlich. Sollte sich bei einer späteren 

Schadenbearbeitung herausstellen, dass die Entschei

dung des Interministeriellen Ausschusses zur Übernah

me der Deckung durch unrichtige oder unwahre Angaben 

beeinflusst worden ist, ist der Bund von seiner Verpflich

tung zur Entschädigung frei, wenn Ihnen die Unrichtigkeit 

oder Unvollständigkeit Ihrer Angaben bekannt war oder 

be kannt sein musste (§§ 15 Nr. 1, 16 Abs. 1 AB, s. Anhang). 

Wir bitten Sie daher unbedingt darauf zu achten, im An 

tragsverfahren alle für die Übernahme der Deckung er 

heb lichen Umstände vollständig und richtig schriftlich 

an zuzeigen bzw. unverzüglich zu berichtigen, wenn sich 

vor Indeckungnahme Änderungen oder Ergänzungen zu 

den bei Antragstellung gemachten Angaben ergeben. Er 

heblich für die Entscheidungsfindung des Ausschusses 

sind im Zweifel alle per Antragsformular oder in sonstiger 

Weise abgefragten Angaben. 

 beispiel: 
 Insbesondere Bonitätsangaben zu Ihrem ausländi

schen Kunden kommt eine hohe praktische Relevanz 

zu, da diese wesentlich für die Risikobeurteilung sind 

und damit maßgeblichen Einfluss auf die Entschei

dung zur Deckungsübernahme haben. Sofern Sie be 

reits vor Antragstellung eine Geschäftsbeziehung mit 

Ihrem ausländischen Kunden unterhalten haben und 

es dabei zu Überschreitungen von Zahlungszielen ge 

kommen ist, ist die wahrheitsgemäße Angabe dieser 

negativen Zahlungserfahrungen unerlässlich. 
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Die Indeckungnahme eines Geschäftes umfasst aus

schließlich den in der Gewährleistungserklärung fest

gehaltenen Inhalt. Bitte prüfen Sie dieses Dokument 

nach Erhalt unbedingt noch mals auf Richtigkeit und Voll

ständigkeit und teilen Sie etwaig erforderliche Änderun

gen umgehend mit. 

 beispiel:
 In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf die 

Firmierung des zu deckenden ausländischen Kunden 

zu achten, da es gelegentlich nahezu namensgleiche 

Unternehmen gibt, die sich lediglich hinsichtlich des 

Rechtsformzusatzes in der Firmierung unterscheiden. 

Sollte sich z.B. herausstellen, dass der tatsächlich 

belieferte Kunde aufgrund einer abweichenden Fir

mierung rechtlich nicht identisch mit dem gedeckten 

Unternehmen ist, bestehen keine Ansprüche gegen 

den Bund. 

worauf ist generell bei durchführung 
des geschäfts zu achten?

Ihre Aufgabe als Deckungsnehmer ist es, über die ge 

samte Dauer des Geschäfts, d.h. von der Anbahnung bis 

zur Beendigung, unter Anwendung der kaufmännischen 

bzw. banküblichen Sorgfalt dafür Sorge zu tragen, dass 

ein möglicher Schaden vermieden wird (§ 15 Nr. 6 AB,  

s. Anhang). Was mit dem Begriff „kaufmännische/bank

übliche Sorgfalt“ gemeint ist, bestimmt sich anhand der 

Umstände des konkreten Einzelfalls unter Berücksich

tigung der lan destypischen Gepflogenheiten des Ab 

nehmerlandes. Grundsätzlich sind Sie gehalten, mit dem

 selben hohen Maß an Sorgfalt und gewissenhafter Ge 

schäftsführung zu handeln, das Sie ohne Vorhandensein 

einer Bundesdeckung an den Tag legen würden. 

Unabhängig von dieser allgemeinen Pflicht zur Scha

denvermeidung ist sicherzustellen, dass das Geschäft  

so abgewickelt wird, wie es im Antrag beschrieben und 

im Deckungsdokument festgehalten wurde (§ 15 Nr. 2 AB, 

s. Anhang). 

Im Falle von Finanzkreditgarantien zugunsten finanzie

render Banken ist zusätzlich folgendes zu beachten: 

Finanzkreditgarantien werden durch den Bund nur in 

Form von gebundenen Finanzkrediten übernommen, d.h. 

zentrales Anliegen ist die Förderung deutscher Ausfuhr

geschäfte. Insofern ist es unabdingbare Voraussetzung 

für die Indeckungnahme eines Finanzkredites, dass die

sem auch ein förderungswürdiges Ausfuhrgeschäft zu 

Grunde liegt. Für die Bank bedeutet das insbesondere,  

dass sie sich vor Auszahlung aus dem Finanzkredit unter 

Wahrung banküblicher Sorgfalt davon zu überzeugen 

hat, dass der Exporteur ihr gegenüber die Erbringung  

der in der Gewährleistungserklärung genannten Liefe

rungen/Leistungen nachgewiesen hat. Diese seit jeher 

be stehende Erwartung des Bundes wurde mit Geltung 

ab dem 01. Januar 2012 ausdrücklich in die Allgemeinen 

Bedingungen aufgenommen. 

Insoweit gebietet die bankübliche Sorgfalt, die Aus zah

lungsvoraussetzungen im Darlehensvertrag dergestalt  

zu regeln, dass die Erbringung der Lieferungen/Leistun

gen überprüfbar ist und Auszahlungen aus dem Finanz

kredit somit tatsächlich durch entsprechende Lieferun

gen/Leis  tungen unterlegt sind. Um dies sicherzu stellen, 

sollten Auszahlungen nur gegen Vorlage von Do kumen

ten erfolgen, die als konkreter Nachweis stattgefundener 

Lieferungen bzw. Leistungen angesehen werden können, 

wie zum Beispiel typischerweise die Versand papiere. 

Eine ausführliche Darstellung der Anforderungen des 

Bundes an die Auszahlungsvoraussetzungen bei Finanz

kredit garantien finden Sie im Referenzpapier „Praktische 

In formationen: Auszahlungsvoraussetzungen bei ge 

bun  denen Finanzkrediten – Mindeststandards“, das auf 

un serer Homepage www.exportkreditgarantien.de 

zum Download bereitsteht. 
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wer ist dafür verantwortlich, 
dass bestehende staatliche 
vorschriften eingehalten werden?

Als Exporteur haben Sie für die Ordnungsmäßigkeit des 

Export und Importvorganges einzustehen. Wird bei 

Durch führung des Ausfuhrvertrages gegen in der Bun

desrepublik Deutschland geltende Ausfuhrvorschriften 

oder gegen Einfuhrvorschriften des Bestimmungslandes 

verstoßen, kann dies zu einer Haftungsbefreiung des 

Bundes führen (§§ 15 Nr. 3, 16 Abs. 3 AB, s. Anhang). Sie 

sollten sich daher möglichst frühzeitig und in jedem  

Fall vor Vertragsdurchführung über sämtliche in Betracht 

kommenden Vorschriften (insbesondere des Bestim

mungslandes) informieren und von einer Lieferung und 

Leistung Abstand nehmen, wenn Sie Zweifel an deren 

Einhaltung haben. 

 beispiel:
 Beispielhaft seien hier das Fehlen einer nach lokalen 

Vorschriften erforderlichen Importlizenz oder die Bitte 

des Kunden um Unterfakturierung zur Ersparnis von 

Zollabgaben genannt. Auch die Abgabe einer Erklä

rung, dass die Ware nicht aus einem (boykottierten) 

bestimmten Land stammen oder dass Sie keine wirt

schaftlichen Beziehungen zu einem vom Bestim

mungsland boykottierten Land unterhalten, würde als  

eine nach der Außenwirtschaftsverordnung verbotene 

Boykotterklärung Ihren Entschädigungsanspruch ge 

fährden.    

was ist zu tun, wenn nach indeckung-
nahme änderungen bei der geschäfts-
abwicklung nötig oder vom kunden 
gewünscht werden?

Grundsätzlich ist es auch nach Indeckungnahme eines 

Geschäftes noch möglich, Änderungen bei der Geschäfts

abwicklung oder an vertraglichen Vereinbarungen mit 

dem ausländischen Schuldner bzw. sonstigen Verpflich

teten vorzunehmen. Dabei gilt es jedoch zu beachten, 

dass der Ausschuss seine Entscheidung zur Indeckung

nahme ausschließlich zu dem im Antragsformular abge

fragten bzw. in der Gewährleistungserklärung dokumen

tierten Sachverhalt  getroffen hat. Sofern davon nunmehr 

abgewichen werden soll, ist daher die vorherige schrift

liche Zustimmung des Bundes einzuholen (§ 15 Nr. 2 AB,  

s. Anhang). Zustimmungsfrei sind lediglich unerhebliche 

Änderungen oder Ergänzungen, wobei Abweichungen 

von im Antragsformular oder in sonstiger Weise erfragten 

Punkten im Zweifel als erheblich gelten. 

 beispiel:
 Insbesondere sind daher nachträgliche Änderungen 

der Zahlungsbedingungen, wie z.B. Prolongationen, 

zustimmungspflichtig. 

Sofern ohne eine erforderliche Zustimmung vom do 

kumentierten Sachverhalt abgewichen wird, ist die Bun

desrepublik von ihrer Haftung und damit ihrer Entschä

digungsverpflichtung frei, wenn durch das pflichtwidrige 

Abweichen ein Schaden entstanden oder zu befürchten 

ist. Unabhängig von der Gefahr oder dem tatsächlichen 

Eintritt eines Schadens greift die Haftungsbefreiung al 

lerdings auch, wenn der Ausschuss den Änderungen 

oder Er gänzungen nach den Grundsätzen, denen er in 

seiner Entscheidungspraxis folgt, nicht zugestimmt hätte 

(§ 16 Abs. 3, s. Anhang). Diese Regelung ist insofern be 

deutsam, als der OECDKonsensus den staatlichen Ex 

port kreditversicherungen in vielerlei Hinsicht verbind

liche Vor gaben macht wie z.B. zu maximalen Kredit

laufzeiten und erforderlichen Anzahlungen (s.a. Hermes
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deckungen spezial Zahlungsbedingungen). Der Bund 

kann ausschließlich konsensuskonforme Geschäfte in 

Deckung nehmen und könnte einer Änderung, die zu 

einem Verstoß gegen Konsensusvorschriften führt, nicht 

zustimmen. 

Sofern Sie im Einzelfall nicht sicher sind, ob eine geplante 

Änderung erheblich und damit zustimmungspflichtig ist, 

empfiehlt es sich, Euler Hermes zu informieren und si 

cherheitshalber eine schriftliche Zustimmung einzuholen.    

was ist bei kenntnisnahme von gefahr-
erhöhenden umständen zu tun?

Umstände, welche die Erfüllung der Zahlungsverpflich

tung Ihres Auslandskunden/Sicherheitengebers gefähr

det erscheinen lassen sind sogenannte gefahrerhöhende 

Umstände. Informationen hierüber sind für den Bund 

nicht nur zur Überwachung des mit der Deckung über

nommenen Risikos, sondern darüber hinaus auch zur 

Überwachung des ausländischen Schuldners, auf den 

der Bund oftmals auch weitere Deckungen zu Gunsten 

anderer Deckungsnehmer übernommen hat, unerläss

lich. Um diese Risikoüberwachung effektiv ausüben und 

gegebenenfalls risikomindernde Maßnahmen, wie z.B. 

den Ausschluss künftiger Lieferungen und Leistungen 

vom Deckungsschutz, veranlassen zu können, muss der 

Bund zeitnah Kenntnis von gefahrerhöhenden Umstän

den erlangen. Da Ihnen als Geschäfts und Ansprech

partner des ausländischen Schuldners diese regelmäßig  

zu erst bekannt werden, ist der Bund auf Ihre Mitwirkung 

angewiesen. Sobald Ihnen gefahrerhöhende Umstände 

bekannt werden, müssen Sie diese daher umgehend 

schriftlich anzeigen (§ 15 Nr. 4 AB, s. Anhang). Darüber 

hinaus können zudem durch Dritte erlangte Informa

tionen über den Auslandskunden eine meldepflichtige 

Gefahrerhöhung darstellen.

Gefahrerhöhende Umstände

Zum besseren Verständnis des Begriffs  

gefahr erhöhende Umstände finden Sie in  

den Allgemeinen Bedingungen einige Regel-

beispiele. Diese Regelbeispiele  decken zwar  

die in der Praxis wichtigsten Fälle ab, sind 

jedoch nicht als abschließende Auf zählung  

zu verstehen. Letztlich können je nach Lage  

des Einzelfalls auch andere Umstände als 

gefahrerhöhend zu werten sein und die  

Melde  pflicht auslösen. Als genannte Regel-

beispiele sind bei Einzeldeckungen insbe-

sondere der Zahlungsverzug, das Ersuchen  

um Prolongation sowie die Verschlechterung  

der Zahlungsweise, Vermögenslage oder  

allgemeinen Beurteilung des ausländischen 

Schuldners/Sicherheiten gebers melde-

pflichtig. 

Die Meldepflicht bezieht sich dabei nicht nur auf gefahr

erhöhende Umstände bei gedeckten Forderungen. Es ist 

vielmehr die Situation des Schuldners im Ganzen zu 

be werten. Daher fällt auch eine Gefahrerhöhung unter die 

Meldepflicht, die sich bei nicht gedeckten Forderungen 

äußert. Zudem teilen Sie bitte mit, welche Maßnahmen 

Sie zur Sicherung der Ansprüche beabsichtigen oder be 

reits getroffen haben.
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 beispiel:
 Nicht bereits jeder formelle Verzug ist zwingend mel

depflichtig. Sofern ein Schuldner beispielsweise im 

Rahmen einer längerfristigen Geschäftsbeziehung in 

der Vergangenheit sämtliche Rechnungen zwar in vol

ler Höhe, aber grundsätzlich erst mit zweiwöchiger 

Ver  zögerung bezahlt hat, wird man bei künftigen Über

 fälligkeiten von ein bis zwei Wochen regelmäßig noch 

keine Gefahrerhöhung annehmen können, obwohl for

mal bereits Verzug eingetreten ist. Demgegenüber 

kann aber auch eine relative kurze Überfälligkeit be 

reits als Gefahrerhöhung anzusehen sein, wenn der 

Schuldner zuvor über einen längeren Zeitraum stets 

pünktlich bei Fälligkeit gezahlt hat. 

Liegen gefahrerhöhende Umstände vor, sollten Sie wei

tere Lieferungen und Leistungen nicht ohne vorherige 

schriftliche Zustimmung des Bundes durchführen (§ 15 

Nr. 5 AB, s. Anhang). Ein Fehlen der Zustimmung kann  

im Entschädigungsverfahren bezüglich dieser Lieferun

gen und Leis tungen dazu führen, dass die Bundesrepu

blik von der Haftung befreit ist (§ 16 Abs. 3 AB, s. Anhang).  

Die unterlassene Meldung gefahrerhöhender Umstände 

kann ebenfalls eine Haftungsbefreiung zur Folge haben, 

wenn der Bund aufgrund der unterbliebenen Anzeige 

 keine Kenntnis von der Gefahrerhöhung erlangt und ihn 

dies daran gehindert hat, risikomindernde Maßnahmen 

zu ergreifen. Die Rechtsfolge der Haftungsbefreiung für 

Ihre zur Entschädigung beantragten Lieferungen und 

 Leistungen kann sogar dann greifen, wenn sich die Nicht

meldung nicht auf Ihre eigene Deckung auswirkte (z.B. 

weil alle Lieferungen und Leistungen bereits vor Kennt

nisnahme der Gefahrerhöhung durchgeführt wurden), 

der Bund jedoch an einem risikomindernden Eingriff  

in eine zugunsten eines anderen Deckungsnehmers 

übernommene, weitere Deckung auf den ausländischen 

Schuldner gehindert war. Gerade in Zweifelsfällen emp

fiehlt sich daher eine Rücksprache mit den Fachleuten 

von Euler Hermes und früh zeitige Meldung sowie die 

 Ein holung der gegebenenfalls zusätzlich erforderlichen 

Zu stimmung zu weiteren Lieferungen und Leistungen. 

 

welche maßnahmen sind zur 
abwendung/minderung 
eines schadens zu ergreifen? 

Von besonderer Bedeutung im Rahmen der bereits aus

geführten allgemeinen Schadenverhütungs und Scha

denminderungspflicht (§ 15 Nr. 6 AB, s. Anhang) ist das 

Forderungsmanagement. Bitte beachten Sie, dass das 

Ergreifen der nach kaufmännischer/banküblicher Sorgfalt 

erforderlichen Maßnahmen zur Einziehung der gedeck

ten Forderung zusätzlich eine Voraussetzung für den Ein

tritt des in der Praxis am häufigsten auftretenden Scha

dentat bestandes „Nichtzahlungsfall“ ist.

Welche konkreten Maßnahmen zum Forderungseinzug 

in Betracht kommen, hängt maßgeblich von den Gründen 

ab, aus denen der ausländische Kunde nicht bezahlt hat. 

 beispiel: 
 Bloßes Mahnen über einen längeren Zeitraum mit 

einem standardisierten Mahnschreiben reicht meist 

nicht aus. Ist der Kunde prinzipiell zahlungswillig, 

kommt beispielsweise eine Prolongation, die regel

mäßig der Zustimmung des Bundes bedarf, in Be 

tracht. Verhält sich Ihr Schuldner hingegen unkoope

rativ oder zeigen die ergriffenen Maßnahmen keine 

greifbaren Resultate, ist grundsätzlich die Einschal

tung Dritter – z.B. ausländischer Vertreter, Inkasso

büro, Auslandshandelskammer, Rechtsanwalt – an ge

zeigt. 

Da Sie dem gedeckten Geschäft und dessen Abwicklung 

näher stehen als der Bund und insoweit über eine höhere 

Sach und Detailkenntnis verfügen, obliegt es primär 

Ihnen, die für ein ordentliches kaufmännisches/bank

übliches Handeln nötigen Tatsachen zu beurteilen und 

Ihre Schadenverhütungs bzw. Schadenminderungsmaß

nahmen entsprechend zu gestalten. Inkassobemühun

gen sollten Sie unbedingt schriftlich dokumentieren, da 
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Rechtsbeständigkeit dokumentierter Sicherheiten

Generell ist es ist Ihre Aufgabe als Deckungsnehmer, den Bestand der in der Ausfuhr-

garantie-Erklärung dokumentierten Sicherheiten erforderlichenfalls auf eigene Kosten 

 nachzuweisen (§ 5 Abs. 2 AB, s. Anhang). In der bisherigen Deckungspraxis wurden  

 früher Sicher heiten lediglich dann dokumentiert, wenn diese für die Indeckungnahme 

aufgrund  angespannter Bonität des ausländischen Kunden oder Vorgaben in der 

 Länder beschlusslage Deckungsvoraussetzung waren. Sollte sich in diesen Fällen im 

Entschädigungsverfahren  herausstellen, dass eine  dokumentierte Sicherheit nicht 

 rechtsbeständig ist, droht ein Verlust des Entschädigungs anspruches (§ 16 Abs. 2 AB, 

s. Anhang). Bei Änderungen der Rechts- und Sachlage, die Auswirkungen auf die 

Wirksamkeit der dokumentierten Sicherheit haben könnten, sollte daher Kontakt 

zu den Mitarbeitern von Euler Hermes  aufgenommen werden.

Das OECD Entgeltsystem eröffnet inzwischen jedoch auch die Möglichkeit, durch  

beigebrachte Sicherheiten Entgeltabschläge zu erlangen. Sollte künftig eine Sicherheit 

explizit nur zu dem Zweck der Entgeltverringerung dokumentiert werden, wird eine  

mangelnde Rechts beständigkeit dieser Sicherheit nicht zum Verlust des Entschädigungs-

anspruches, sondern nur zu der Verpflichtung führen, den für diese Sicherheit  

gewährten Entgeltabschlag  nachzuzahlen. 

mit Sie diese im Entschädigungsverfahren nachweisen 

können. Sofern in der Bundesdeckung zusätzliche Si 

cherheiten dokumentiert wurden, ist insbesondere de ren 

Inanspruchnahme zu erwarten. Daher wäre es be sonders 

zu begründen, wenn hiervon ausnahmsweise abgesehen 

wurde. Dies gilt im Wesentlichen auch für nicht doku

mentierte Sicherheiten. In schwierigen Fällen empfiehlt 

es sich daher, den Bund frühzeitig einzubinden und das 

weitere Vorgehen gegen den Schuldner abzustimmen. 

Auf diese Weise profitieren Sie von unserem länder

spezifischen Knowhow und können sicher sein, dass 

der Bund mit Ihrer Vorgehensweise einverstanden ist. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Euler Hermes 

stehen Ihnen diesbezüglich gern beratend zur Seite. 
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wer ist nach entschädigung für die 
beitreibung der gedeckten forderung 
verantwortlich?

Nach Entschädigung der gedeckten Forderung sind Sie 

weiterhin gehalten, alle Maßnahmen durchzuführen, die 

zur Einziehung der Forderung, zur Verwertung von Sicher

heiten oder in sonstiger Weise zur Erzielung von Rück

flüssen geeignet sind (§ 11 AB, s. Anhang). Um festzu

stellen, welche Maßnahmen der Rechtsverfolgung kon

kret als geeignet und sachgerecht anzusehen sind, ist ei  

ne Einschätzung der Erfolgsaussichten und der anfallen

den Kosten vor zunehmen. Da die Bundesrepublik sich 

nach Entschädigung an sachgemäßen Aufwendungen  

für Maß nahmen der Rechtsverfolgung beteiligt, sofern 

diese mit ihrer Zu stimmung durchgeführt wurden und 

nicht im gewöhnlichen Geschäftsbetrieb entstanden sind 

(§ 17 AB, s. Anhang), empfiehlt sich diesbezüglich eine 

frühzeitige, enge Abstimmung mit dem Bund. Sofern 

trotz Abstimmung keine Einigkeit über die zu ergreifen

den Maßnahmen erzielt werden kann, steht ihm das 

Recht zu, erforderlichenfalls verbindliche Weisungen zu 

erteilen. Auch in diesen Fällen beteiligt er sich selbstver

ständlich an den dadurch entstehenden Kosten. Wird 

gegen die Verpflichtung zur Rechtsverfolgung verstoßen, 

kann der Bund die geleis tete Entschädigung einschließ

lich erstatteter Kosten in soweit zurückfordern (§ 9 Abs. 3 

AB, s. Anhang).   

Um sich einen vollständigen Überblick über sämtliche,  

je nach Deckungsform bestehenden, Obliegenheiten zu 

ver schaffen, bitten wir Sie, sich möglichst frühzeitig mit 

den jeweils einschlägigen Allgemeinen und Besonderen 

Be dingungen vertraut zu machen und sich bei bestehen

den Fragen gern an die Fachleute von Euler Hermes zu 

wenden. 

Auf unserer Homepage sind unter Schaden einige An 

sprechpartner genannt, die Ihnen gerne mit vertiefenden 

Informationen zur Seite stehen.

fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Bund im 

Rahmen der übernommenen Deckung von Ihnen grund

sätzlich nicht mehr als die Einhaltung der selben hohen 

kaufmännischen bzw. banküblichen Sorgfalt erwartet,  

die üblicherweise auch ohne Vorhandensein einer Bun

desdeckung angezeigt ist. Die Einhaltung der sich aus 

den jeweils einschlägigen Allgemeinen Bedingungen 

und den Besonderen Bedingungen des Deckungsdoku

mentes ergebenden konkreten Verhaltenspflichten ist 

im Hinblick auf ein möglichst reibungsloses Entschädi

gungsverfahren unerlässlich und trägt dazu bei, dass Sie 

im Schadenfall eine Entschädigungszahlung erhalten. 

Besonders praxisrelevante Verhaltenspflichten haben 

wir in diesem Artikel erläutert. Um sich einen vollstän

digen Überblick über sämtliche, je nach Deckungsform 

bestehenden, Obliegenheiten zu verschaffen, bitten wir 

Sie, sich möglichst frühzeitig mit den jeweils einschlä

gigen Allgemeinen und Besonderen Bedingungen ver

traut zu machen und sich bei beste henden Fragen gern 

an die Fachleute von Euler Hermes zu wenden. 

Sollten im Entschädigungsverfahren Anhaltspunkte für 

das Vorliegen eines Obliegenheitsverstoßes festgestellt 

werden, bedeutet dies nicht zwingend die Ablehnung 

Ihres Entschädigungsantrages. Vielmehr wird die Frage, 

ob ein Obliegenheitsverstoß tatsächlich gegeben ist, un 

ter Berücksichtung aller Umstände des Einzelfalles und 

insbesondere der von Ihnen gelieferten Begründungen 

sorgfältig geprüft. Kulanzentscheidungen sind aufgrund 

der Bindung an die Bundeshaushaltsordnung jedoch 

nicht möglich.           

   

Nicola Kruse, Carsten Krink

praktische informationen – hermesdeckungen spezial

 Obliegenheiten bei Lieferanten- und Finanzkreditdeckungen
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Alle Allgemeinen Bedingungen finden Sie unter
www.exportkreditgarantien.de

§5 fälligkeit und rechtsbeständigkeit 
 der gedeckten forderung

(1)  Voraussetzung für die Entschädigung der gedeckten Forderung 
ist deren Fälligkeit und Rechtsbeständigkeit. Wird aufgrund ge  
setzlicher oder vertraglicher Bestimmungen der gesamte Rest
betrag der gedeckten Forderung fällig, so erfolgt die Entschä
digung gleichwohl nach Maßgabe der im Ausfuhrvertrag fest
gelegten Fälligkeiten. Der Bund ist jedoch berechtigt, vor diesen 
Fälligkeiten Entschädigungen zu leisten.

(2) Der Deckungsnehmer hat den Bestand der gedeckten Forderung 
und der in der Gewährleistungserklärung aufgeführten Sicher
heiten, das Vorliegen der Voraussetzungen für den Eintritt des 
Ge  währleistungsfalles sowie Grund und Höhe des Schadens auf 
seine Kosten nachzuweisen. Wird der Bestand der Forderung 
oder der in der Gewährleistungserklärung aufgeführten Sicher
heiten bestritten oder werden dagegen Einreden oder Einwen
dungen erhoben, kann der Bund den Entschädigungsantrag 
zurückweisen, bis der Deckungsnehmer – erforderlichenfalls 
durch Entscheidung des im Verhältnis zwischen ihm und seinem 
ausländischen Schuldner oder Sicherheitengeber zuständigen 
Gerichts oder Schiedsgerichts – die Rechtsbeständigkeit der 
Forderung und der in der Gewährleistungserklärung aufgeführ
ten Sicherheiten nachgewiesen hat; die Risiken des anwend
baren Rechts und des Gerichtsstands trägt dabei der Deckungs
nehmer.

(3) Die Verantwortung für die Rechtsbeständigkeit der gedeckten 
Forderung und dafür bestellter Sicherheiten trägt im Verhältnis 
zum Bund ausschließlich der Deckungsnehmer. Der Bund wird 
Verträge und sonstige Unterlagen, aus denen sich die gedeckten 
Forderungen und Sicherungsrechte ergeben sollen, erst im Ent
schädigungsverfahren prüfen. Der Deckungsnehmer kann sich 
nicht darauf berufen, dass der Bund den Inhalt solcher Verträge 
oder Unterlagen oder Teile derselben vorher, insbesondere bei 
Übernahme der Lieferantenkreditdeckung gekannt habe oder 
hätte kennen müssen.

§9  rückzahlung der entschädigung

(1)  Wird der Bestand der gedeckten Forderung oder der in der Ge 
währleistungserklärung aufgeführten Sicherheiten bestritten 

anhang: auszüge aus den allgemeinen bedingungen am beispiel 
der lieferantenkreditdeckung (ab (g))

oder werden dagegen Einreden oder Einwendungen erhoben, 
hat der Deckungsnehmer dies im Entschädigungsverfahren 
unverzüglich mitzuteilen. Verletzt der Deckungsnehmer diese 
Pflicht, kann der Bund die geleistete Entschädigung insoweit 
zurückfordern, als er bei Kenntnis der Sachlage den Entschädi
gungsantrag zurückgewiesen hätte.

(2) Stellt sich nach Leistung der Entschädigung heraus, dass die 
entschädigte Forderung des Deckungsnehmers nicht oder nicht 
in voller Höhe besteht, wird insbesondere in einem Rechtsstreit 
zur Beitreibung der entschädigten Forderung vom zuständigen 
Gericht die Klage ganz oder teilweise rechtskräftig abgewiesen, 
oder ergibt sich nach Leistung der Entschädigung, dass der 
Bund aus sonstigen Gründen nicht zur Entschädigung verpflich
tet war, kann der Bund die geleistete Entschädigung einschließ
lich erstatteter Kosten insoweit zurückfordern.

(3) Wird der Bund infolge eines Umstandes, der erst nach Leistung 
der Entschädigung eingetreten ist, von der Verpflichtung zur Ent
schädigung frei oder verletzt der Deckungsnehmer die ihn nach 
§ 11 Absatz 1 treffenden Pflichten, so ist der Bund berechtigt, die 
geleistete Entschädigung einschließlich erstatteter Kosten inso
weit zurückzufordern.

(4) Soweit dem Bund ein Rückzahlungsanspruch zusteht, hat der 
Deckungsnehmer in den Fällen der Absätze 1 und 2 den zurück
zuzahlenden Betrag vom Zeitpunkt der Leistung der Entschä
digung, im Falle des Absatzes 3 vom Zeitpunkt des Wegfalls der 
Entschädigungsverpflichtung an mit dem Zinssatz zu verzinsen, 
der den Kosten der Kreditaufnahme des Bundes ab diesem Zeit
punkt entspricht. Mit Erfüllung des Rückzahlungsanspruchs des 
Bundes fallen gemäß § 10 Absatz 1 auf den Bund übergegan
gene Forderungen, Ansprüche und sonstige Rechte insoweit an 
den Deckungsnehmer zurück.

(5)  Weitergehende, nach gesetzlichen Regelungen oder allgemei
nen Rechtsgrundsätzen bestehende Ansprüche des Bundes 
werden hierdurch nicht berührt.

§10  übergang der rechte und ansprüche

(1)  Mit Leistung der Entschädigung gehen die entschädigte Forde
rung, die Ansprüche auf Zinsen und Verzugszinsen für die Zeit 
nach Zahlung der Entschädigung sowie die Ansprüche aus 
etwaigen Versicherungen und der Anspruch auf die im Ausland 
eingezahlten oder hinterlegten Beträge einschließlich der für 
diese Forderungen und Ansprüche bestehenden Sicherheiten 
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insoweit auf den Bund über, als dies dem Anteil des Bundes am 
Ausfall an der entschädigten Forderung entspricht. Der De 
ckungsnehmer hat auf Verlangen des Bundes die zum Übergang 
der Forderung, Ansprüche und sonstigen Rechte etwa erforder
lichen Rechtshandlungen vorzunehmen.

(2) Ist die Übertragung nicht möglich oder verzichtet der Bund auf 
sie, so hat der Deckungsnehmer die in Absatz 1 genannten For
derungen, Ansprüche und sonstigen Rechte als Treuhänder des 
Bundes zu halten.

§11  rechtsverfolgung nach leistung 
 der entschädigung

(1)  Unbeschadet des Übergangs der Forderungen, Ansprüche und 
sonstigen Rechte gemäß § 10 hat der Deckungsnehmer alle 
Maßnahmen durchzuführen, die zur Einziehung der entschädig
ten Forderung, zur Verwertung von Sicherheiten oder in sonsti
ger Weise zur Erzielung von Rückflüssen geeignet sind, und hier
bei etwaige Weisungen des Bundes zu befolgen. Als geeignete 
Maßnahme gilt auch die Führung eines Rechtsstreites. Von einer 
Weisung zur Führung eines Rechtsstreites kann abgesehen wer
den, wenn Gerichtsstand bzw. anwendbare Rechtsordnung kei
ne hinreichende Beurteilung der Erfolgsaussichten eines Rechts
streites zulassen und der Deckungsnehmer einen solchen Ge 
richtsstand bzw. die Anwendung einer solchen Rechtsordnung 
nicht abbedingen konnte oder wenn die voraussichtlichen Kos
ten des Rechtsstreites außer Verhältnis zu der Höhe der For
derung bzw. den Erfolgsaussichten von Vollstreckungsmaßnah
men stehen.

(2) An den Kosten für die in Absatz 1 genannten Maßnahmen be 
teiligt sich der Bund nach Maßgabe des § 17.

(3) Entlässt der Bund den Deckungsnehmer auf dessen Antrag aus 
der Verpflichtung gemäß Absatz 1, verliert der Deckungsnehmer 
das Recht, an Rückflüssen nach Maßgabe seiner Selbstbeteili
gung beteiligt zu werden.

§15  pflichten des deckungsnehmers

Neben den sonstigen nach diesen Allgemeinen Bedingungen und 
den Bestimmungen der Gewährleistungserklärung bestehenden 
Pflichten hat der Deckungsnehmer die folgenden Pflichten zu be 
achten:

1.  Wahrheitspflicht im Antragsverfahren
 Der Deckungsnehmer hat im Zusammenhang mit der Beantra

gung einer Lieferantenkreditdeckung alle für die Übernahme  
der Lieferantenkreditdeckung erheblichen Umstände vollstän
dig und richtig schriftlich anzuzeigen und unverzüglich zu be 
richtigen, wenn sich bis zum Zugang der Gewährleistungser
klärung gegenüber den bei Antragstellung erfolgten Angaben 
Änderungen oder Ergänzungen ergeben. Durch Antragsformular 
oder in sonstiger Weise erfragte Angaben gelten im Zweifel als 
erheblich.

2.  Verbot des Abweichens vom dokumentierten Sachverhalt
 Nach Übernahme der Lieferantenkreditdeckung darf der De 

ckungsnehmer Änderungen oder Ergänzungen, die sich auf den 
in der Gewährleistungserklärung dargestellten Sachverhalt oder 
auf die mit dem Schuldner oder sonstigen Verpflichteten ge 
troffenen Vereinbarungen beziehen, nicht ohne schriftliche Zu 
stimmung des Bundes vornehmen, es sei denn, die Änderungen 
oder Ergänzungen sind unerheblich; Nr. 1 Satz 2 gilt entspre
chend. Der Deckungsnehmer darf insbesondere keine Zahlung 
in einer anderen als der vertraglich vereinbarten Währung an 
Erfüllungs statt annehmen.

3.  Beachtung staatlicher Vorschriften
 Der Deckungsnehmer darf den Ausfuhrvertrag nur durchführen, 

wenn dabei die Ausfuhrvorschriften der Bundesrepublik Deutsch
land, die von zwischenstaatlichen Einrichtungen erlassenen, 
unmittelbar in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Aus
fuhrvorschriften sowie die Einfuhrvorschriften des Bestimmungs
landes eingehalten werden.

4.  Meldepflicht bei Gefahrerhöhung
 Der Deckungsnehmer hat ihm bekannt werdende gefahrerhö

hende Umstände unverzüglich schriftlich anzuzeigen und mit
zuteilen, welche Maßnahmen er zur Sicherung seiner Ansprüche 
beabsichtigt oder getroffen hat. Als gefahrerhöhender Umstand 
gilt insbesondere, dass

a)  der Schuldner in Verzug gerät oder um Prolongation nach
sucht;

b)  die Vermögenslage, Zahlungsweise oder allgemeine Be 
urteilung des Schuldners oder Sicherheitengebers sich ver
schlechtert oder vom Schuldner die Rückgabe gelieferter 
Wa  ren oder eine andere als die geschuldete Leistung an 
geboten wird;

c)  gesetzgeberische oder behördliche Maßnahmen im Ausland 
oder sonstige politische Ereignisse die Erfüllung oder Beitrei
bung der gedeckten Forderung gefährdet erscheinen lassen.

5.  Zustimmungserfordernis bei Gefahrerhöhung
 In den Fällen der Nr. 4 darf der Deckungsnehmer Lieferungen 

und Leistungen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung 
des Bundes ausführen.

6.  Schadensverhütungs- und Schadensminderungspflichten
 Der Deckungsnehmer hat alle zur Vermeidung eines Gewährleis

tungsfalles oder Minderung des Ausfalles nach den Regeln der 
kaufmännischen Sorgfalt erforderlichen und geeigneten Maß
nahmen zu ergreifen und hierbei etwaige Weisungen des Bun
des zu befolgen. Der Deckungsnehmer hat diese Maßnahmen 
auf eigene Kosten durchzuführen, soweit nicht nach § 17 eine 
Beteiligung des Bundes in Betracht kommt. Droht ein Gewähr
leistungsfall oder ist ein solcher eingetreten, hat der Deckungs
nehmer auf Verlangen des Bundes diesen oder einen vom Bund 
zu bestimmenden Dritten mit der Wahrnehmung der beider
seitigen Interessen zu beauftragen, wenn die voraussichtlichen 
Kosten für die Beauftragung des Bundes oder des Dritten in 
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einem angemessenen Verhältnis zu der Höhe der Forderung und 
den Erfolgsaussichten der Interessenwahrnehmung stehen.

7.  Auskunftspflicht
 Der Deckungsnehmer hat dem Bund oder dessen Beauftragten 

über die Einzelheiten und den jeweiligen Abwicklungsstand des 
Ausfuhrgeschäftes sowie über sonstige Umstände, die für die 
Lieferantenkreditdeckung von Bedeutung sein können, jederzeit 
Auskunft zu erteilen. Hierzu gehört die fristgerechte, richtige und 
vollständige Beantwortung der zur Vorbereitung einer Umschul
dungsvereinbarung gestellten Fragen und die Bereitstellung 
der zum Nachweis der Forderungen benötigten Unterlagen.

8.  Prüfungsrechte des Bundes
 Der Bund, der Bundesrechnungshof oder die von diesen be 

stimmten Beauftragten sind berechtigt, jederzeit die Aufzeich
nungen, Bücher, Unterlagen und andere Urkunden des De 
ckungsnehmers, die für die Lieferantenkreditdeckung von Be 
deutung sein können, einzusehen und Abschriften von ihnen zu 
nehmen oder zu verlangen. Auf Verlangen des Bundes hat der 
Deckungsnehmer Unterlagen in fremder Sprache auf seine Kos
ten übersetzen zu lassen.

§16  rechtsfolgen von pflichtverletzungen

(1)  Haftungsbefreiung bei unwahren Angaben
 Hat der Deckungsnehmer die ihm nach § 15 Nr. 1 obliegende 

Pflicht verletzt, so ist der Bund von seiner Verpflichtung zur Ent
schädigung frei, es sei denn, der Bund stellt fest, dass die die 
Pflichtverletzung begründende Unvollständigkeit oder Unrichtig
keit auf seine Entscheidung über die Übernahme der Lieferan
tenkreditdeckung keinen Einfluss gehabt hat. Eine Befreiung  
des Bundes von seiner Verpflichtung zur Entschädigung tritt 
nicht ein, soweit der Deckungsnehmer die Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit seiner Angaben weder kannte noch kennen 
musste.

(2) Haftungsbefreiung bei fehlerhaften Sicherheiten
 Sind in der Gewährleistungserklärung aufgeführte Sicherheiten 

nicht oder nicht rechtswirksam bestellt worden, so ist der Bund 
von seiner Verpflichtung zur Entschädigung frei, es sei denn, der 
Bund stellt fest, dass die fehlende oder mangelhafte Sicherheit 
auf seine Entscheidung über die Übernahme der Lieferanten
kreditdeckung keinen Einfluss gehabt hat.

(3) Haftungsbefreiung bei sonstigen Obliegenheitsverletzungen
 Hat der Deckungsnehmer unter Verstoß gegen die kaufmänni

sche Sorgfalt eine ihm nach § 15 Nr. 2 – 8 obliegende Pflicht 
 verletzt, ist der Bund von der Verpflichtung zur Entschädigung 
frei, es sei denn, durch die Pflichtverletzung ist ein Schaden 
weder entstanden noch zu befürchten. Unabhängig davon, ob 
ein Schaden entstanden oder zu befürchten ist, ist der Bund  
bei einer Pflichtverletzung nach § 15 Nr. 2 von der Verpflichtung 
zur Entschädigung auch dann frei, wenn er feststellt, dass er  
den Änderungen oder Ergänzungen nach den Grundsätzen, 
denen er in seiner Entscheidungspraxis folgt, nicht zugestimmt 
hätte. Bei einer Pflichtverletzung nach § 15 Nr. 4 ist der Bund  

von der Verpflichtung zur Entschädigung auch dann frei, wenn 
die Unkenntnis meldepflichtiger Umstände für den Bund im 
Zusammenhang mit anderen Exportkreditgarantien eine Risiko
erhöhung bewirkt oder ihn daran gehindert hat, Maßnahmen zur 
Risikominderung zu ergreifen.

(4) Der Bund kann die Befreiung von seiner Verpflichtung zur Ent
schädigung nach den Umständen des Einzelfalles, insbeson
dere unter Berücksichtigung des eingetretenen Risikos und der 
Schwere des Verstoßes, einschränken.

(5) Soweit für die Verletzung sonstiger dem Deckungsnehmer nach 
diesen Allgemeinen Bedingungen und den Bestimmungen der 
Gewährleistungserklärung obliegenden Pflichten keine geson
derten Rechtsfolgen gelten, finden die Absätze 1 – 4 entspre
chende Anwendung.

(6) Aus dem Gesetz oder der Anwendung allgemeiner Rechtsgrund
sätze sich ergebende Ansprüche und sonstige Rechte des Bun
des werden durch die in diesen Allgemeinen Bedingungen und 
der Gewährleistungserklärung enthaltenen Bestimmungen nicht 
berührt.

(7)  Der Bund haftet nicht für Umstände und Gefahren, die der De 
ckungsnehmer nach den Regeln einer gewissenhaften Ge 
schäftsführung und kaufmännischen Sorgfalt zu vertreten hat.

§17  beteiligung des bundes an kosten 
 für maßnahmen der rechtsverfolgung 
 sowie der schadensvermeidung 
 oder -minderung

(1)  Nach Entschädigung beteiligt sich der Bund an sachgemäßen 
Aufwendungen für Maßnahmen der Rechtsverfolgung gemäß  
§ 11 Absatz 1, soweit diese mit seiner Zustimmung oder auf seine 
Weisung durchgeführt werden. Vor Entschädigung kann sich  
der Bund an sachgemäßen Aufwendungen für Maßnahmen der 
Schadensvermeidung oder minderung gemäß § 15 Nr. 6 betei
ligen, soweit diese mit seiner Zustimmung oder auf seine Wei
sung durchgeführt werden, es sich um über gewöhnliche Maß
nahmen der Schadensvermeidung oder minderung hinaus 
gehende Maßnahmen handelt und die hierdurch verursachten 
Kosten den Deckungsnehmer unter Berücksichtigung von Art 
und Umfang seines Geschäftsbetriebes erheblich belasten.

(2) Die Beteiligung des Bundes richtet sich nach dem Umfang,  
in dem die Forderung, auf die sich die in Absatz 1 genannten 
Maßnahmen beziehen, entschädigt ist bzw. bei eingetretenem 
Schadensfall entschädigt werden könnte.

(3) Die zur Einziehung einer Forderung üblichen Kosten einschließ
lich der Protestkosten sowie die im gewöhnlichen Geschäfts
betrieb des Deckungsnehmers entstandenen Kosten trägt der 
 Deckungsnehmer selbst.

(4) § 9 Absätze 2 und 4 finden entsprechende Anwendung. 
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